
 
 

 
 

  

2021-4142 BBl 2021 2995 

BBl 2021

www.bundesrecht.admin.ch
Massgebend ist die signierte 

elektronische Fassung

Ablauf der Referendumsfrist: 7. April 2022 

 

Bundesgesetz  
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

(AHVG) 

(AHV 21)  
Änderung vom 17. Dezember 2021 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. August 20191, 

beschliesst: 

I 

Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 19462 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird wie folgt geändert:  

Ersatz eines Ausdrucks 

1 In den Schlussbestimmungen der Änderung vom 17. Dezember 2004 Absatz 1, den 
Übergangsbestimmungen der Änderung vom 13. Juni 2008 Absatz 1 und den Über-
gangsbestimmungen der Änderung vom 17. Juni 2016 Absatz 1 wird «ordentliches 
Rentenalter» durch «Referenzalter» ersetzt. 

2 und 3 Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 3 Abs. 1 und 1bis 

1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. 

1bis Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung 
des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstä-
tigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen. 

  

  
1 BBl 2019 6305 
2 SR 831.10 
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Anhang 
(Ziff. II) 

Änderung anderer Erlasse 

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert:  
1. Zivilgesetzbuch7  

Ersatz eines Ausdrucks 

In den Artikeln 124 Randtitel und Absatz 1 sowie 124a Randtitel und Absatz 1 wird 
«Rentenalter» durch «Referenzalter» ersetzt.  

Art. 89a Abs. 6 Ziff. 2a  

6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind und die dem Freizügig-
keitsgesetz vom 17. Dezember 19938 (FZG) unterstellt sind, gelten 
überdies die folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
25. Juni 19829 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge (BVG) über: 

2a. den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, Art. 13a und 13b),  
2. Bundesgesetz vom 19. Juni 195910 über die Invalidenversicherung  

Art. 10 Abs. 3 

3 Der Anspruch erlischt, sobald die versicherte Person eine ganze Altersrente nach 
Artikel 40 Absatz 1 AHVG11 vorbezieht, spätestens aber am Ende des Monats, in dem 
sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht. 

Art. 22bis Abs. 4 

4 Der Anspruch erlischt, sobald eine versicherte Person eine ganze Altersrente nach 
Artikel 40 Absatz 1 AHVG12 vorbezieht, spätestens aber am Ende des Monats, in dem 
sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG erreicht. 

  

7 SR 210 
8 SR 831.42 
9 SR 831.40 
10 SR 831.20 
11 SR 831.10 
12 SR 831.10 
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Art. 11 Abs. 1 Bst. dbis, 1ter und 3 Bst. h  

1 Als Einnahmen werden angerechnet: 

dbis. die ganze Rente, auch wenn nur ein Teil davon nach Artikel 39 Absatz 1 
AHVG21 aufgeschoben oder nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG vorbezogen 
wird; 

1ter Personen, die einen Teil der Rente nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG vorbeziehen 
und gleichzeitig Anspruch auf Leistungen der IV nach den Artikeln 10 und 22 des 
Bundesgesetzes vom 19. Juni 195922 über die Invalidenversicherung haben, gelten für 
die Anrechnung des Reinvermögens nach Absatz 1 Buchstabe c nicht als Altersrent-
nerinnen oder Altersrentner. 

3 Nicht angerechnet werden: 

h. der Rentenzuschlag nach Artikel 34bis AHVG. 

Art. 13 Abs. 3 

3 Der Bundesbeitrag wird zuerst aus den zweckgebundenen Erträgen aus der Belas-
tung des Tabaks und der gebrannten Wasser finanziert. Der fehlende Betrag wird mit 
allgemeinen Mitteln gedeckt.  
4. Bundesgesetz vom 25. Juni 198223 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge  

Ersatz von Ausdrücken 

1 In den Artikeln 10 Absatz 2 Buchstabe a, 14 Absatz 2, 15 Absatz 1 Buchstabe a, 24 
Absatz 3 Buchstabe b, 33b Sachüberschrift, 34a Absatz 4, 36 Absatz 1, 41 Absatz 3 
wird «ordentliches Rentenalter» beziehungsweise «ordentlichen Rücktrittsalter» 
durch «Referenzalter» ersetzt.  

2 In den Artikeln 14 Absatz 1, 31, 49 Absatz 1 und 60a Absatz 2 wird «Rentenalter» 
durch «Referenzalter» ersetzt. 

3 In Artikel 33a Absatz 2 wird «ordentlichen reglementarischen Rentenalter» durch 
«reglementarischen Referenzalter» ersetzt. 

4 und 5 Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 13 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub 

1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem Referenzalter nach Ar-
tikel 21 Absatz 1 AHVG24. 

  

21 SR 831.10 
22 SR 831.20 
23 SR 831.40 
24 SR 831.10 
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2 Die versicherte Person kann die Altersleistung ab dem vollendeten 63. Altersjahr 
vorbeziehen und bis zur Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben. 

3 Die Vorsorgeeinrichtungen können innerhalb der in Artikel 1 Absatz 3 festgelegten 
Grenzen ein tieferes Alter für den Leistungsbezug vorsehen. 

Art. 13a Teilbezug der Altersleistung  

1 Die versicherte Person kann die Altersleistung als Rente abgestuft in bis zu drei 
Schritten beziehen. Die Vorsorgeeinrichtung kann mehr als drei Schritte zulassen. 

2 Der Bezug der Altersleistung in Kapitalform ist in höchstens drei Schritten zulässig. 
Dies gilt auch, wenn der bei einem Arbeitgeber erzielte Lohn bei mehreren Vorsorge-
einrichtungen versichert ist. Ein Schritt umfasst sämtliche Bezüge von Altersleistun-
gen in Kapitalform innerhalb eines Kalenderjahres. 

3 Der erste Teilbezug muss mindestens 20 Prozent der Altersleistung betragen. Die 
Vorsorgeeinrichtung kann einen tieferen Mindestanteil zulassen. 

4 Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement vorsehen, dass die ganze Altersleis-
tung bezogen werden muss, wenn der verbleibende Jahreslohn unter den Betrag fällt, 
der nach ihrem Reglement für die Versicherung notwendig ist. 

Art. 13b Bedingungen für den Vorbezug und den Aufschub der Altersleistung  

1 Der Anteil der vor dem reglementarischen Referenzalter bezogenen Altersleistung 
darf den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen. 

2 Die versicherte Person kann den Bezug ihrer Altersleistung nur bis zum Ende der 
Erwerbstätigkeit aufschieben, höchstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjah-
res.  

Art. 17 Abs. 1 zweiter Satz 

1 ... Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Alters-
rente. 

Art. 21 Abs. 1 

1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Pro-
zent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Auf-
schub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Per-
son Anspruch gehabt hätte.  

Art. 37 Abs. 2 

2 Die versicherte Person kann verlangen, dass ihr ein Viertel ihres Altersguthabens, 
das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13–13b) 
massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird. 
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Art. 47a Abs. 4 erster Satz 

4 Die Versicherung endet bei Eintritt des Risikos Tod oder Invalidität oder bei Errei-
chen des reglementarischen Referenzalters. ... 

Art. 49 Abs. 2 Ziff. 2 

2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die 
weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über: 

2. den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b); 

Art. 79b Abs. 2 

2 Der Bundesrat regelt den Einkauf von Personen, die: 

a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vorsor-
geeinrichtung angehört haben; 

b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben.  
5. Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199325 

Ersatz von Ausdrücken 

1 Im Artikel 16 Absatz 5 wird «der ordentlichen reglementarischen Altersgrenze» 
durch «dem reglementarischen Referenzalter» ersetzt. 

2 In Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben a, b und c wird «der ordentlichen Altersgrenze» 
durch «des Referenzalters» ersetzt. 

3 In Artikel 22e Absatz 2 wird «Rentenalter» durch «Referenzalter» ersetzt. 

Art. 1 Abs. 4  

4 Es ist nicht anwendbar auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung, 
die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrückungs-
renten bis zum Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember 194626 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung gewährt. 

Art. 2 Abs. 1bis 

1bis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie die Vor-
sorgeeinrichtung zwischen dem frühestmöglichen Rentenalter und dem reglementari-
schen Referenzalter verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen oder als 

  

25 SR 831.42 
26 SR 831.10 
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arbeitslos gemeldet sind. Bestimmt das Reglement kein Referenzalter, so ist das Alter 
nach Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198227 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) massgebend. 

Art. 8 Abs. 3 und 4  

3 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung zu Personen, die eine Alters-
leistung beziehen oder bezogen haben oder eine Rente infolge Teilinvalidität bezie-
hen, jeder neuen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung die Informationen über 
den Bezug der Alters- und Invalidenleistungen geben, die notwendig sind für: 

a. die Berechnung der Einkaufsmöglichkeiten oder des obligatorisch zu versi-
chernden Lohns; und 

b. die Beachtung der Höchstzahl der Bezüge in Kapitalform (Art. 13a Abs. 2 
BVG). 

4 Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung auf eine neue Vorsorge- oder Frei-
zügigkeitseinrichtung muss die Freizügigkeitseinrichtung dieser die Informationen 
nach Absatz 3 weiterleiten. 

Art. 24f zweiter Satz 

... Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn die versicherte Person das 80. Altersjahr 
vollendet hat.  
6. Bundesgesetz vom 20. März 198128 über die Unfallversicherung  

Ersatz eines Ausdrucks 

In den Artikeln 18 Absatz 1 und 20 Absatz 2ter wird «ordentliches Rentenalter» durch 
«Referenzalter» ersetzt.  

Art. 20 Abs. 2 zweiter und dritter Satz 

2 ... Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen mit der IV- o-
der der AHV-Rente festgesetzt. Sie wird angepasst, wenn die AHV-Rente infolge ei-
nes Aufschubs oder Vorbezugs geändert wird oder wenn die für Familienangehörige 
bestimmten Teile der IV- oder der AHV-Rente geändert werden. 

  

27 SR 831.40 
28 SR 832.20 
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